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Krieg gegen die Ukraine – Völkerrecht als Sanktion? 

Seit dem 24. Februar ist wieder Krieg in Europa. Es ist nicht der erste nach dem 
Zweiten Weltkrieg, was derzeit gerne vergessen wird. Es ist auch nicht der erste 
in der Welt, an dem die NATO und insbesondere Deutschland beteiligt sind. 
Aber bei keinem dieser Kriege wurde so schnell nach der Hilfe des Völkerrechts 
und seiner internationalen Gerichte gerufen.  

Am schnellsten reagierte der UN-Sicherheitsrat, der schon am 27. Februar eine 
Dringlichkeitssitzung der Generalversammlung verlangte. Am 2. März verab-
schiedete die Generalversammlung dann mit 140 gegen vier Stimmen bei 38 
Enthaltungen eine Resolution

1
, mit der sie „auf das Schärfste die Aggression 

der Russischen Föderation gegen die Ukraine unter Verstoß gegen Artikel 2 Ab-
satz 4 der Charta“ missbilligte und „ihr Bekenntnis zur Souveränität, Unab-
hängigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit der Ukraine innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen, ein- schließlich ihrer Hoheitsgewässer“ aus-
drückte. 

Schon am Vortag hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR)

2
 „vorläufige Maßnahmen“ gegen Russland ergriffen. Er sah in den 

Angriffen der russischen Armee die nachhaltige Gefahr für die Verletzung einer 
Reihe von Rechten der Zivilbevölkerung wie das Recht auf Leben (Art. 2 Euro-
päische Menschenrechtskonvention, EMRK), Verbot der Folter oder unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (Art. 3 EMRK) und des 
Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK). Er verlang-
te von der russischen Regierung die Einstellung aller Angriffe gegen Zivilisten 
und zivile Einrichtungen und besonders geschützte Objekte wie Wohngebäude, 
Schulen und Krankenhäuser. So selbstverständlich diese Entscheidung auch 
scheint, so erstaunlich ist sie dennoch. Denn ein Jahr zuvor hatte der Gerichts-
hof noch entschieden, dass die Menschenrechtskonvention auf Ereignisse, die 
sich in einem internationalen bewaffneten Konflikt während der Kampfhand-
lungen ereignen, nicht anwendbar sei. Es handelte sich um den Krieg zwischen 
Georgien und Russland. Das Verfahren zur Hauptsache des Antrags der Ukraine 
steht noch aus, sodass abzuwarten bleibt, in welche Richtung der Gerichtshof 
sich endgültig entscheidet. 

Aber auch der Internationale Gerichtshof (IGH)
3
 hat in der Zwischenzeit schon 

entschieden – gemessen an der durchschnittlichen Verfahrensdauer seiner Ent-
scheidung in preiswürdiger Geschwindigkeit. Am 16. März ordnete er die un-
verzügliche Einstellung aller militärischen Operationen an. Dies gelte auch für 
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die irregulären Einheiten, Organisationen und Personen, die von Russland ge-
führt oder kontrolliert werden. Normalerweise ist der IGH dafür gar nicht zu-
ständig, da es an der beiderseitigen Zustimmung für ein solches Verfahren fehlt. 
Aber die Juristen fanden für die Ukraine einen trickreichen Weg. Da beide Staa-
ten Parteien der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völker-
mordes vom 9. Dezember 1948 sind und die russische Regierung ihren Angriff 
damit begründete, dass die Ukraine in der Donbass-Region einen Völkermord 
begehe, möge der IGH erkennen, dass dies nicht zutreffe. Von dieser Begrün-
dung distanzierte sich die russische Seite zwar im Laufe des Verfahrens und 
wechselte zum Selbstverteidigungsrecht gem. Art. 51 UNO Charta, aber der 
Rechtsweg war für den Gerichtshof eröffnet und die Entscheidung erging mit 13 
zu 2 Stimmen. Wo ein Wille, ist ein Weg – aber den Krieg konnte auch diese 
Entscheidung nicht stoppen. 

Das wird auch der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) nicht schaffen, der 
sich ebenfalls mit ungewohnter Geschwindigkeit der Verfolgung der Verant-
wortlichen dieses Krieges angenommen hat. Schon am 28. Februar hat der 
Chefankläger Karim Khan eine Untersuchung zur Situation in der Ukraine an-
gekündigt. Hier geht es um die strafrechtliche Verantwortung für Kriegsverbre-
chen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord nach dem Römi-
schen Statut des Internationalen Gerichtshofs von 1998. Seit Juli 2018 kann 
gem. Art. 5 Abs. 1d und 8bis des Rom Statuts nun auch die „Aggression“, d.h. 
der Angriffskrieg strafrechtlich verfolgt werden. Er war zwar auch schon in dem 
Nürnberger Strafkatalog von 1945 enthalten, stieß aber vor allem auf Bedenken 
Frankreichs, da eine rückwirkende Bestrafung für eine Handlung (Angriffs-
krieg), die bis dahin nicht strafbar gewesen war, den anerkannten Grundsätzen 
des Strafrechts widerspricht. Auch in den Nachkriegsbemühungen um einen in-
ternationalen Strafkodex stieß der Angriffskrieg auf zahlreiche Vorbehalte, so-
dass es erst spät gelang, ihn in das Römische Statut aufzunehmen und zwanzig 
Jahre später „scharf“ zu machen. Doch ein Strafverfahren kann allenfalls prä-
ventive Wirkungen entfalten als Warnung für die Zeit nach dem Krieg. Für ei-
nen unmittelbaren Stopp der Kampfhandlungen ist es nicht geeignet. 

Es kann keinen Zweifel daran geben, dass der Einmarsch der russischen Trup-
pen in die Ukraine völkerrechtswidrig ist. Damit wird nicht nur die Souveränität 
eines Landes verletzt, sondern auch gegen das zwingende Gewaltverbot gem. 
Art. 2 Z. 4 UNO-Charta verstoßen. Es handelt sich um eine Aggression und ist 
gem. Art. 8bis Römisches Statut strafbar. Daran ändert auch nichts, dass es wohl 
eher eine defensive Aggression ist, so paradox das klingen mag. Vereinzelte 
Stimmen wie z.B. die des US-Friedensrats, die den Einmarsch als kollektive 
Selbstverteidigung gem. Art. 51 UNO Charta rechtfertigen wollen, sind abwe-
gig. Selbst die geschätzten 14.000 Toten, die der schwelende Krieg in Donezk 
und Lugansk gekostet hat, rechtfertigen ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrats 
oder die Einwilligung der Regierung in Kiew keine militärische Intervention. 

Kann aber das Völkerrecht in seinem gegenwärtigen Zustand ein sinnvolles und 
geeignetes Instrument der Friedenstiftung zwischen Gegnern/Feinden sein? Seit 
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den ersten Kriegen nach dem Untergang der Sowjetunion ist das Völkerrecht 
dem Gespött der Kriegsmächte ausgeliefert. Es dauerte 15 Jahre bis der ehema-
lige Kriegsherr und damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder beim Sender 
Phönix entspannt plauderte, dass die Bombardierung Jugoslawiens vor genau 23 
Jahren wohl völkerrechtswidrig gewesen sei. Wer erinnert sich noch an die 
Rechtfertigung, eine humanitäre Katastrophe und Völkermord verhindern zu 
wollen? Es gab dafür kein Mandat des UNO-Sicherheitsrats, den man bewusst 
umgangen hatte. Die NATO-Staaten konnten sich auch nicht auf die Selbstver-
teidigung des Art. 51 UNO Charta berufen, sie waren nicht angegriffen worden. 
Was ihnen blieb, waren Lügen zur Begründung einer zweifelhaften „humanitä-
ren Intervention“. Der drohende „Völkermord“ musste den Krieg begründen, 
der nun von Präsident Putin zur Rechtfertigung seines Einmarsches in die Ukra-
ine dankbar aufgegriffen wurde. Nur hat sich die russische Regierung von die-
sem offensichtlich abwegigen Vorwurf schon wieder getrennt, während Bun-
deskanzler Scholz die damalige Lüge auch heute noch bedient.  

Sechs weitere Jahre später, 2021, veröffentlichte die ehemalige Chefanklägerin 
Carla del Ponto ein autobiographisches Buch über ihre Zeit bei den Sondertri-
bunalen zu Jugoslawien und Ruanda. Man merkt, wie es sie heute noch quält, 
dass ihr damals die notwendigen Dokumente und Beweismaterialien für ihre 
Untersuchungen möglicher Kriegsverbrechen der NATO verweigert wurden. Ihr 
blieb nichts anderes übrig, als die Untersuchungen einzustellen, das Tribunal 
wurde schließlich von den USA und der NATO finanziert. Auch ihr Versuch, 
nach erfolgreicher Anklage zahlreicher Hutu wegen schwerer Kriegsverbrechen 
nun auch Untersuchungen gegen Tutsi wegen ebenfalls begangener Verbrechen 
zu starten, scheiterte. Ihr wurde aus den USA und Großbritannien bedeutet, dass 
dies nicht opportun sei. Das Mandat von Carla Del Ponte wurde nicht verlän-
gert.  

Weder in den Kriegen gegen Jugoslawien 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003, 
noch Libyen 2011 oder Syrien 2014 wurde der Ruf nach dem Völkerrecht so 
laut und nachdrücklich wie jetzt. Und vor allem richtete er sich nicht gegen die 
Angreifer, sondern gegen die Opfer, ob berechtigt oder nicht: Milosevic, Sad-
dam, Gaddafi, Assad. Drei sind tot: in der Haft verstorben, ohne Gerichtsverfah-
ren exekutiert oder ermordet. Wie die Zukunft Assads aussehen wird, ist unge-
wiss. Die Untersuchungen, die der IStGH jetzt gegen Putin aufgenommen hat, 
werden auf jeden Fall nicht so enden, wie die Untersuchungen der vorletzten 
Chefanklägerin Fatou Bensouda gegen britische Soldaten wegen ihrer Gräuelta-
ten im Gefängnis AbuGraib

4
, Irak, alles schwere Menschenrechts- und Kriegs-

verbrechen. Sie stellte die Untersuchungen ein, „da sie nicht zu dem Ergebnis 
(komme), dass die Behörden des Vereinigten Königreiches unwillig gewesen 
wären, die notwendigen Untersuchungen und/oder Verfolgungsmaßnahmen“
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vorzunehmen. Außerdem seien etliche Vorwürfe zu geringfügig. Sie überließ es 
also den britischen Gerichten, über britische Soldaten zu urteilen. Die Soldaten 
werden es ihr gedankt haben. Auch ihre Ermittlungen gegen US-Soldaten wegen 
Foltervorwürfen im Gefängnis Bagram, Afghanistan, führten zu keiner Anklage. 
Ihr Nachfolger Karim Khan stellte die Untersuchungen ein, da sich die Situation 
mit der Übernahme der Macht durch die Taliban in Afghanistan „fundamental“ 
geändert habe. Angesichts der begrenzten Ressourcen des IStGH wolle er sich 
auf die „radikalislamischen Taliban und die Dschihadistenmiliz ‚Islamischer 
Staat‘ konzentrieren, die am ehesten zu Verurteilungen führen“. 

Für alle Fälle haben nun auch mit großer Medienresonanz die ehemaligen FDP- 
Minister Gerhard Baum und Sabine Leutheusser-Schnarrenberg Strafanzeige 
gegen Putin bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe eingelegt. Sie lis-
ten eine Summe schwerer Kriegsverbrechen auf, die ständig erweitert wird. Die 
Klärung, welche Seite die Verantwortung für welche Gräueltaten in Butcha zu 
tragen hat, sollte allerdings trotz oder gerade wegen eindeutiger Schuldzuwei-
sung in der deutschen Politik und den Medien dem IStGH vorbehalten sein. Ein 
Strafverfahren vor einem deutschen Gericht ist aufgrund des sog. Weltrechts-
prinzip im deutschen Völkerstrafgesetzbuches möglich, nach dem Straftaten oh-
ne Bezug zu Deutschland verfolgt werden können. Ein kühnes Prinzip, das zu 
schweren diplomatischen Verwicklungen führen kann. Was wäre z.B. gesche-
hen, wenn die Anwaltschaft einer Strafanzeige der deutschen Teilnehmerinnen 
an der sog. Gaza Freedom Flotilla im Mai 2010 stattgegeben hätte? Diese waren 
in internationalen Gewässern von der israelischen Armee aufgebracht und in 
den Hafen von Ashdod verschleppt und aller persönlichen Sachen beraubt wor-
den, bis auf das, was sie am Leibe hatten. Ihre Anzeige „gegen Unbekannt“ lau-
tete auf Freiheitsberaubung, Nötigung, Diebstahl etc. Es dauerte vier Jahre, bis 
der Generalbundesanwalt die Anzeige mit der Begründung abwies, die Armee 
habe sich völkerrechtsmäßig verhalten. Statt eines derart derben „Justizirrtums“ 
hätte er sich eleganter mit der Formel von Fatou Bensouda aus der Affäre ziehen 
können, indem er das Verfahren den israelischen Gerichten überließ – sie hätten 
genauso entschieden.  

Staatsanwaltschaften, ob international oder national, sind weisungsgebunden 
und politisch abhängig von denen, die sie eingerichtet haben und finanzieren. 
Sie gehören zwar zur Justiz, genießen aber nicht deren Unabhängigkeit. Dies 
macht den Unterschied für die Behörde aus, ob man Netanjahu oder Putin heißt. 
Baum und Leutheusser-Schnarrenberger sind nie mit einer Strafanzeige gegen 
Bush, Rumsfeld, Blair, Erdoğan oder gar Netanjahu auffällig geworden. Sie 
kennen den richtigen Verbrecher. Auch Strafgerichte sind die Fortsetzung der 
Politik mit anderen Mitteln. 

Vergessen sind die Worte des US-amerikanischen Anklägers Robert Jackson, 
die er am 21. November 1945 in Nürnberg erklärte: „Denn wir dürfen niemals 
vergessen, dass nach dem gleichen Maß, mit dem wir die Angeklagten heute 
messen, auch wir morgen von der Geschichte gemessen werden. Diesen Ange-
klagten einen vergifteten Becher zu reichen, bedeutet, ihn an unsere eigenen 
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Lippen zu bringen. Wir müssen an unsere Aufgabe mit so viel innerer Überle-
genheit und geistiger Unbestechlichkeit herantreten, dass dieser Prozess einmal 
der Nachwelt als die Erfüllung menschlichen Sehnens nach Gerechtigkeit er-
scheinen möge.“

6
 Worte aus einer fernen Welt.  

(Abschluss des Manuskripts: 15. April 2022) 
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